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Antrag auf Beurlaubung nach § 20 BaySchO 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bitte um eine Beurlaubung vom Unterricht meiner Tochter/meines Sohnes 

 

      Familienname, Vorname      Klasse 

Ich stelle Antrag auf 

o stundenweise oder eintägige Beurlaubung 

am                         20                   von                   bis    Uhr 

o mehrtägige Beurlaubung 

       vom       20                bis         20                    

Aus folgendem Grund: 

 

 

 

Ein großer Leistungsnachweis oder eine andere angekündigte schriftliche Leistungserhebungen ist 

o betroffen 

o nicht betroffen 

Mit freundlichen Grüßen 

                                          , den 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Die Möglichkeit der  Verlegung in die unterrichtsfreie Zeit sollte zuvor geprüft sein. Ein gemeinsamer Familienurlaub ist  z.B. kein 

dringender Grund.  

Auch eine „Verlängerung“ der Ferienzeit wird nicht genehmigt. 

 

� genehmigt   

� nicht genehmigt  

Unterschrift der Klassenleitung bzw. der Schulleitung  

§20 Abs. 3 Nr.1 BaySchO: Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom Unterricht in 

einzelnen Fächern befreit oder vom Schulbesuch beurlaubt werden. 


